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Beschlussvorschlag 
 

Auf der Grundlage 

– des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) 
 

– des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) 

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 
 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange (TÖB) während der Vorabstimmung und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 1. vereinfach-

ten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 90.1 „Badehaus“ (Planteil 2) und seiner Begründung in der Zeit vom 

29.12.11 bis zum 03.02.12  werden gemäß dem Abwägungsvorschlag (Anlage 1) abgewogen. 

 

Inhaltsverzeichnis: 
 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. TÖB-Liste: 
 

1. Berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 
 

1.1 Verbundnetz Gas AG (04.01.12) 4.1 

1.2 Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense/Mittlere Peene“ (17.01.12) 5.1 

1.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt (23.01.12) 8.2 

1.4  Forstamt Neubrandenburg (22.12.11) 

1.5 Untere Denkmalschutzbehörde (08.11.11)  15.3 

 

2. Teilweise berücksichtigt werden Stellungnahmen von 

2.1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (06.01.12) 1.4 

 

3. Nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen  

3.1 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege (23.11.11) 15.2 

 

 

II. Stellungnahmen  der Öffentlichkeit während der 1. öffentlichen Auslegung 

 
keine 

 

Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 
 

 in der Planzeichnung - Teil A: 
 

Korrektur der Verfahrensvermerke der 1. vereinfachten Änderung:  

- Das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB wird durch das vereinfachte Verfahren nach § 13 

BauGB ersetzt. 

- Die Bezeichnung Referatsleiter Kataster & Vermessung wird durch Amtsleiter Kataster und Vermes-

sungsamt ersetzt. 

 

 im Text – Teil B: 
 

- Aktualisierung der Rechtsgrundlagen (Stand 09.02.12) 

 

 in der Begründung: Die geänderten Textpassagen wurden grau gekennzeichnet. 

 



Anlage 1 zur Drucksache Nr. V/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 90.1 „Badehaus“ 

 
 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.1- 3.1 
 

 



 
 

 

1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

04.01.12 (4.1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

17.01.12 (5.10) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt 

 

Die Forderung der Einhaltung eines Mindestabstandes von 7 m zum Königsgraben wurde 

an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement (Stadtförster) weitergeleitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3 Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

23.01.12 (8.2) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: 

Bezüglich der Kündigung des Pachtvertrages wurde der Eigenbetrieb Immobilienmana-

gement um Veranlassung gebeten. Der reguläre Kündigungstermin für eine ordentliche 

Kündigung ist der 31.05.12  mit Kündigungsfrist zum 31.12.13. Gegenwärtig wird ge-

prüft, ob eine kurzfristigere Kündigungsmöglichkeit im gegenseitigen Einvernehmen zur 

Anwendung kommen kann. 

 



 
 

 

1.3 Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

 

 
 

23.01.12 (8.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

22.12.11 (9.1) 

 
 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Antrag auf Genehmigung zur Erstaufforstung wurde durch das Forstamt am 

08.02.12 gestellt und ist auf der folgenden Abwägungsseite beigefügt. 

 

 

 

Die Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 06.01.12 beinhal-

tet die Stellungnahmen der Fachämter. In der Stellungnahme der unteren Naturschutz-

behörde wird der Änderung des Bebauungsplanes ohne weitere Hinweise, Anregungen 

und Bedenken zugestimmt.  

 

 



 

1.4, Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  
 

22.12 (9.1) 

 
 



 
 

1.4, Seite 3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

1.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

 
 

08.11.11(15.3) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine frühzeitige Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde wird über den 

Eigenbetrieb Immobilienmanagement gewährleistet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1 Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

06.01.12 (1.4) 

 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1 Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

06.01.12 (1.4) 

 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3: 
 

Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt im vereinfachten Verfahren nach  

§ 13 BauGB. Die Verfahrensvermerke auf dem Bebauungsplan wurden dementsprechend 

korrigiert. 
 

Die Anwendung desbeschleunigten Verfahrens nach § 13 a für Bebauungspläne der In-

nenentwicklung ist nicht anwendbar, da die Maßnahme im Außenbereich liegt und so-

mit keine Maßnahme der Innenentwicklung darstellt.  
 

Das vereinfachte Verfahren zur Änderung des Planteils 2 kommt zu Anwendung, da der 

Planteil 1 nicht berührt ist und es sich im neuen Planteil 2 ebenfalls um eine Kompensa-

tionsmaßnahme im Außenbereich handelt, die als Maßnahme eine Aufforstung vorsieht. 
 

Der Widerspruch zwischen geplanter Aufforstung (Wald)und Darstellung im Fläche-

nnutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft stellt keinen Verstoß gegen das Ent-

wicklungsgebot dar, die die Möglichkeit von punktuellen Aufforstungen im Zuge von 

Eingriffs- Ausgleichmaßnahmen in der Begründung zum Flächennutzungsplan aufge-

führt. Somit kann von einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ausgegangen wer-

den. 
 



 
 

 

2.1 Seite 3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

06.01.12 (1.4) 

 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt 

 

 

 

 Stellungnahmen der Fachämter 

Zu 1: 

Der Wasser –und Bodenverband Untere Tollense-Mittlere Peene wurde bereits im Zuge 

der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur Stellungnahme aufgefordert. 

 

 

 

 

Zu 2: 

Die Verfahrensvermerke wurden entsprechend dem Hinweis korrigiert. 

 

 

 

 

Zu 3: 

Der notwendige Waldabstand zum Gewerbegebiet wurde bei der Ausweisung der aufzu-

forstenden Fläche berücksichtigt. 

 

 

 

 

Zu4: 

Keine Hinweise 

 



 
 

 

2.1 Seite 4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

06.01.12 (1.4) 

 

Zu 5: 

Keine Hinweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

25.01.12(15.2) 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise sind bereits bei der Planaufstellung beachtet worden. Sie sind Bestandteil 

des Text-Teils B des Bebauungsplanes. 

 

 

 


